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 Veröffentlicht am 23.10.1963

Norm

StPO §393 Abs4

Rechtssatz

Auch bei Freispruch des Angeklagten bilden die den Privatbeteiligten erwachsenen Kosten solche des Zivilprozesses

und zwar auch dann, wenn der Ausspruch, daß der Privatbeteiligte auf den Zivilrechtsweg verwiesen werde,

versehentlich unterblieben ist.
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